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Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 01.06.2010 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum 

Arbeitsgruppe Kindertagesbetreuung  

des Jugendhilfeausschusses 
Vorberatung 15.06.2010 

Jugendhilfeausschuss Vorberatung 16.06.2010 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Entscheidung 22.06.2010 

 

Betreff: 

Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus, Rubensallee 1, Mainz-Lerchenberg 

 Schaffung einer Krippengruppe mit 10 Plätzen und 10 zusätzlichen 

Ganztagsplätzen 

ab 01.10.2010 
 

 

Mainz, 27.05.2010 

 

gez. Merkator 

 

Kurt Merkator 

Beigeordneter 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe mit 10 Plätzen und der Umwand-

lung von 10 Teilzeitplätzen in Ganztagsplätze ab 01.10.2010 wird zugestimmt. Die 

neuen Plätze werden im Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Mainz aufgenom-

men. 

 

Die Stadt Mainz gewährt der kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus einen Investitionskos-

tenzuschuss in Höhe von 6.803,00 €. Die erforderlichen Mittel werden bei Sachkonto 

78149001 zu Lasten des PSP-Elements 7.000341.740.001 aus dem bestehenden Ansatz 

im Jahr 2010 bereitgestellt.  

 

Die zusätzlich entstehenden Personalkosten werden im Rahmen der Bestimmungen 

des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz (KitaG) finanziert. Die erforderlichen 
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Mittel für 2010 werden aus dem bestehenden Ansatz zu Lasten der Leistung 

L360505001/Sachkonto 55990001 und L360505003/Sachkonto 55990001 finanziert. Die 

für die Folgejahre erforderlichen Mittel werden zu Lasten der Leistung 

L360505001/Sachkonto 55990001 und L360505003/Sachkonto 55990001 ab 2011 ein-

gestellt.  
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Problembeschreibung / Begründung 

 

1. Sachverhalt 

2. Lösung 

3. Alternativen 

4. Ausgaben/Finanzierung 

    a) einmalige Ausgaben 

    b) laufende Ausgaben einschl. Folgekosten (z.B. Sach- und Personalkosten, Schulden-

dienst) 

 

 

Zu 1.: 

 

Die kath. Kindertagesstätte St. Franziskus wird derzeit mit  3 Gruppen, davon 2 Kinder-

gartengruppen und eine kleine altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen, geführt. Die 

Gesamtkapazität umfasst 65 Plätze, davon 25 Ganztagsplätze und 7 Plätze für Zwei-

jährige. 

 

Um der steigenden Nachfrage nach Krippenplätzen und Ganztagsplätzen nach-

kommen zu können, beabsichtigt der Träger die Erweiterung um eine zusätzliche 

Krippengruppe mit 10 Plätzen für Kinder  von 0 bis 3 Jahren sowie die Umwandlung 

von 10 Teilzeitplätzen in Ganztagsplätze. Die Erweiterung ist ohne Baumaßnahme in 

bereits vorhandenen Räumen möglich. Lediglich für die Ausstattung der Krippen-

gruppe ist eine Reihe von Anschaffungen erforderlich. Die zuschussfähigen Gesamt-

kosten belaufen sich auf 17.007,50 €. 

 

Der Träger der Einrichtung beantragt einen städtischen Investitionskostenzuschuss für 

diese Maßnahme.  

 

Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen für Kinder unter drei Jahren und von Ganztags-

plätzen wird vom Amt für Jugend und Familie für den Stadtteil Mainz-Lerchenberg 

bestätigt. 

 

Zu 2.:  

 

Der Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe mit 10 Plätzen und der Umwand-

lung von 10 Teilzeitplätzen in Ganztagsplätze ab 01.10.2010 wird zugestimmt. 

 

Die Stadt Mainz gewährt der kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus einen Investitionskos-

tenzuschuss in Höhe von 6.803,00 €.   

 

Die Finanzierung der zusätzlich entstehenden Personalkosten erfolgt im Rahmen der 

Bestimmungen des KitaG. 

 

Die erforderlichen Mittel werden in den jeweiligen Haushaltsjahren zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Zu 3.:  
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Beibehaltung des bisherigen Angebots. Dem großen Bedarf an Krippenplätzen kann 

nicht entsprochen werden. 
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Zu 4.:  

 

a) Investitionskostenzuschuss 

 

Nach den städtischen Richtlinien über die Gewährung von städtischen Zu-

schüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten entste-

hen einmalige Kosten in Höhe von 6.803,00 €. 

 

Finanzierung der Maßnahme: 

 

Gesamtkosten  17.007,50 € 

 

Zuschussfähig 17.007,50 € 

 

Städtischer Zuschuss 6.803,00 € 

 

Landeszuschuss 10.000,00 € 

 

Trägeranteil 204,50 € 

 

Die erforderlichen Mittel werden für das Sachkonto 78149001 zu Lasten des PSP-

Elements 7.000341.740.001 im Jahr 2010 aus dem bestehenden Ansatz bereitge-

stellt.  

 

b) Es entstehen zusätzliche Personalkostenzuschüsse in folgender Höhe: 

 

    Krippengruppe: 

        2010       ab 2011 

 

    2,5  Stellen Erziehungskräfte  23.937,50 € 95.750,00 € 

    5 Std. Küche   641,03 € 2.564,11 € 

 

     Personalkosten Gesamt 24.578,53 € 98.314,11 € 

           

    abzgl. 

    Landeszuschuss 45 % 11.060,34 € 44.241,35 € 

    Elternbeiträge      20 % 4.915,71 € 19.662,83 € 

    Trägeranteil             5 %  1.228,93 € 4.915,71 € 

 

    Rest städtischer Personalkostenzuschuss  7.373,55 € 29.494,22 € 

 

Die für die städtischen Zuschüsse erforderlichen Mittel für 2010 in Höhe von 

7.373,55 € werden aus dem bestehenden Ansatz zu Lasten der Leistung 

L360505003/Sachkonto 55990001 finanziert. 

 

Die für die städtischen Zuschüsse erforderlichen Mittel in Höhe von 29.494,22 € 

werden ab 2011 zu Lasten der Leistung L360505003/Sachkonto 55990001 in 

den jeweiligen Haushaltsjahren eingestellt. 
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    Ganztagsplätze: 

        2010       ab 2011 

 

0,25 Stellen Erziehungskräfte 2.393,75 € 9.575,00 € 

5 Std. Küche 641,03 € 2.564,11 € 

 

     Personalkosten Gesamt                                        3.034,78 € 12.139,11 € 

 

    abzgl. 

    Landeszuschuss 32,5 % 986,31 € 3.945,21 € 

    Elternbeiträge      17,5 % 531,09 € 2.124,35 € 

    Trägeranteil          10 % 303,47 € 1.213,91 € 

 

    Rest städtischer Personalkostenzuschuss  1.213,91 € 4.855,64 € 

 

 

Die für die städtischen Zuschüsse erforderlichen Mittel für 2010 in Höhe von 

1.213,91 € werden aus dem bestehenden Ansatz zu Lasten der Leistung 

L360505001/Sachkonto 55990001 finanziert. 

 

Die für die städtischen Zuschüsse erforderlichen Mittel in Höhe von 4.855,64 € 

werden ab 2011 zu Lasten der Leistung L360505001/Sachkonto 55990001 in 

den jeweiligen Haushaltsjahren eingestellt. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen zu 2. und 3. 

 

[X]  ja, Stellungnahme Amt 20 Anlage 1 

[  ]  nein  
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